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Tabelle:	Möglichkeiten für Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone 
(verändert nach dem erläuternden Bericht des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE, zur 
Teilrevision vom 2. April 2014 der Raumplanungsverordnung)
	 landwirt-	 landwirtschafts-	 hobbymässige			
	 schaftliche	 betriebe	unter	 pferdehaltung	und			
	 gewerbe	 gewerbegrenze	 freizeitlandwirtschaft
neue	Bauten	 ja	 nein	 nein	
und	anlagen	
umnutzung	bereits	 ja	 ja	 ja,	wenn	umgenutztes	
bestehender	gebäude	 	 	 gebäude	nahe	der	Wohn-	
und	anlagen	 	 	 baute	liegt	und	pferde-	
	 	 	 haltung	nicht	gewerblich	
	 	 	 ist
für	tiergerechte			 ja	 ja	 ja	
haltung	notwendiger		
aussenanlagen	
(befestigter	auslauf	
bis	150	m2	pro	pferd)
plätze	für	die	nutzung	 ja	 nein	 nein	
(reitplätze,	longier-	
zirkel	etc.)
Weideunterstände	 ja	 nein	 nein
anzahl	pferde	 entsprechend	 entsprechend	 entsprechend	eigener	
	 futterbasis	 vorhandenen	 Betreuungs-	
	 und	Weiden	 umnutzbaren		 kapazität	
	 	 gebäuden,	futter-	
	 	 basis	und	Weiden

iris  
Bachmann

da	 pferde	 in	 der	 regel	 nicht	 der	
produktion	 von	 nahrungsmitteln	
dienen,	auf	grund	ihrer	Bedürfnisse	
und	 ihrer	Verwendung	 jedoch	be-

achtliche	 flächen	 wie	 grünland	 und	
Infrastrukturen	 für	 haltung	 und	 nut-
zung	 beanspruchen,	 kommt	 es	 inner-
halb	 der	 landwirtschaftszone	 zu	 Kon-
flikten	bezüglich	der	Zonenkonformität.	
die	 pferdehaltung	 stellt	 raumplane-
risch	 einen	 Spezialfall	 innerhalb	 der	
landwirtschaftlichen	 aktivitäten	 dar.	
Mit	der	einführung	zweier	neuer	arti-
kel	 im	raumplanungsgesetz	 (rpg)	per	
1.	Mai	2014	wurde	diesem	aspekt	und	
der	zunehmenden	Bedeutung	des	pfer-
desektors	rechnung	getragen.

Arbeitsaufwand entscheidet 
entscheidend	 für	 die	 frage	 nach	 der	
Zonenkonformität	 der	 pferdehaltung	
innerhalb	 der	 landwirtschaftszone	 ist	
der	gesamtarbeitsaufwand	des	betrof-
fenen	 Betriebes.	 erreicht	 dieser	 nicht	
den	 Status	 eines	 landwirtschaftlichen	
gewerbes,	 ist	 die	 pferdehaltung	 aus-	
serhalb	der	 allgemeinen	Zonenkonfor-
mität	zu	verstehen	und	fällt	unter	eine	
ausnahmebestimmung.	 Im	 unter-
schied	zu	früher	gilt	dies	auf	Betrieben	
unter	der	gewerbegrenze	auch	für	die	
bäuerliche	pferdezucht,	welche	vor	der	
teilrevision	 des	 rpg	 noch	 als	 zonen-
konforme	 aktivität	 galt	 und	 entspre-
chend	 gewisse	 bauliche	 Massnahmen	
wie	 das	 erstellen	 eines	 ausbildungs-
platzes	zuliess.

Landwirtschaftliche Gewerbe 
Bäuerliche	pferdehalter,	die	den	Status	
eines	 landwirtschaftlichen	 gewerbes	
erreichen,	 können	 künftig	 zonenkon-
form	 pensionspferde	 halten	 und	 die	

dafür	 notwendige	 Infrastruktur	 wie	
pferdeställe,	 allwetterausläufe,	 reit-
platz	von	bis	zu	800	m2	oder	longierzir-
kel	 erstellen.	 der	 Bau	 einer	 reithalle	
bleibt	 jedoch	 explizit	 ausgeschlossen.	
die	 anzahl	 zulässiger	 pferde	 wird	 nur	
durch	das	Vorhandensein	von	Weiden	
und	 einer	 überwiegend	 betriebseige-
nen	futtergrundlage	beschränkt.	Sogar	
die	vollständige	umstellung	auf	pensi-
onspferdehaltung	 ist	 möglich,	 solange	
die	 Schwelle	 zum	 landwirtschaftlichen	
gewerbe	 nicht	 unterschritten	 wird.		
die	anforderung	an	ein	landwirtschaft-
liches	gewerbe	ist	in	der	regel	ein	ge-
samtbetrieblicher	 arbeitsaufwand	 von	
einer	 Standardarbeitskraft	 (SaK).	 die	
Kantone	 haben	 aber	 die	 Möglichkeit,	

rAuMPLAnunGsGesetz nach	zehnjähriger	debatte	sind	neue		
Bestimmungen	zur	pferdehaltung	in	der	landwirtschaftszone	seit	Mai	2014	in	Kraft.	
die	umsetzung	durch	die	Kantone	lässt	jedoch	noch	einige	fragen	offen.

neue Möglichkeiten  
für Pferdeprofis
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Offene Fragen
Zur	pferdehaltung	in	der	landwirtschaftszone	gibt	es	aktuell	vier	unsi-
cherheiten.

•	 Umsetzung	durch	Kantone:	noch	nicht	voraussehbar	ist	die	konkrete	
umsetzung	der	neuen	raumplanungsgesetzgebung	durch	die	Kanto-
ne.	Bereits	sind	kantonale	Verordnungen	entstanden,	welche	von	der	
nationalen	Vorgabe	abweichen	beziehungsweise	den	neu	gewährten	
Spielraum	keinesfalls	nutzen.	So	lässt	der	Kanton	aargau	beispielswei-
se	für	vier	pferde	grundsätzlich	nur	eine	befestigte	auslauffläche	von	
insgesamt	160	m2	zu,	Mehrflächen	sind	höchstens	unter	äusserst	
strengen	Voraussetzungen	bewilligungsfähig.	gemäss	neuer	raumpla-
nungsverordnung	wären	aber	bis	zu	600	m2	möglich.	um	den	Vollzug	
in	den	Kantonen	zu	vereinheitlichen,	wäre	es	dringend	notwendig,	
dass	die	Vollzugshilfe	beziehungsweise	Wegleitung	«pferd	und	raum-
planung»	des	Bundesamtes	für	raumentwicklung	are	aus	dem	Jahre	
2011	überarbeitet	und	vernünftig	an	die	neuen	Bestimmungen	ange-
passt	wird.

•	 Kulturlandschutz:	die	kantonalen	Behörden	haben	immer	die	pflicht,	
eine	güterabwägung	vorzunehmen,	ob	geplante	Bauten	mit	den	
wichtigen	anliegen	der	raumplanung	vereinbar	sind.	Soll	die	Baute	
auf	wertvolles	Kulturland	zu	liegen	kommen,	dürfte	der	Kulturland-
schutz	in	der	regel	höher	gewichtet	werden	als	das	pferdehaltungs-
vorhaben.	

•	Gesetzesrevision:	Im	dezember	2014	wurde	die	Vernehmlassung	zur	
zweiten	etappe	der	raumplanungsgesetz-revision	eröffnet,	sie	dauert	
bis	Mai	2015.	auch	wenn	in	der	zugehörigen	Medienmitteilung	
kommuniziert	wird,	dass	die	Bestimmungen	über	das	Bauen	ausser-
halb	der	Bauzonen	kaum	grundlegend	ändern,	ist	ein	verbesserter	
Kulturlandschutz	ein	klares	Ziel	der	vorgeschlagenen	anpassungen.	
die	pferdehalter	möchten	dieses	anliegen	bestimmt	unterstützen,	sie	
tun	aber	gut	daran,	die	Vorlage	genau	zu	studieren.	denn	der	Konflikt	
darum,	welche	aktivitäten	innerhalb	der	knappen	landreserven	der	
Schweiz	erlaubt	sein	sollen,	wird	weiter	zunehmen.			

•	 SAK-Ansätze	sinken:	diverse	positive	neuerungen	sind	an	die	exis-
tenz	eines	landwirtschaftlichen	gewerbes	gebunden.	der	Berechnung	
des	gesamtbetrieblichen	arbeitsaufwandes	eines	Betriebes	kommt	
daher	grosse	Bedeutung	zu.	für	pferde	sind	bereits	jetzt	die	SaK-fak-
toren,	die	für	die	Berechnung	verwendet	werden,	mit	0.021	SaK	pro	
erwachsenes	grosspferd	sehr	gering.	es	ist	vorgesehen,	die	SaK-fak-
toren	auf	grund	der	technischen	fortschritte	in	der	landwirtschaft	
anzupassen,	also	zu	senken.	dies	würde	bedeuten,	dass	viele	pferde-
haltende	Betriebe	ihren	gewerbestatus	verlieren	und	damit	nicht	
mehr	von	den	raumplanungsgesetz-neuerungen	für	landwirtschaftli-
che	gewerbe	profitieren	können.	

diese	Schwelle	bis	auf	0.6	SaK	zu	sen-
ken.	Zur	Berechnung	der	vorhandenen	
Standardarbeitskräfte	dürfen	die	pferde	
angerechnet	 werden.	 das	 heisst,	 der	
Betrieb	 muss	 nicht	 wie	 früher	 auch	
ohne	die	pensionspferde	die	anforde-
rungen	an	ein	landwirtschaftliches	ge-
werbe	erfüllen.

Betriebe unter der Gewerbe-
grenze landwirtschaftsbetriebe,	die	
die	gewerbegrenze	nicht	erreichen,	ha-
ben	 die	 Möglichkeit,	 in	 bestehenden	
Bauten	pensionspferde	 zu	halten,	 falls	
der	 Betrieb	 über	 eine	 überwiegende	
futtergrundlage	sowie	Weiden	verfügt.	
die	 anzahl	 pferde	 wird	 somit	 durch	
vorhandenes	 gebäudevolumen	 sowie	
eine	 genügende	 landwirtschaftliche	
nutzfläche	limitiert.	Im	unterschied	zu	
früher	fällt	die	Bedingung	weg,	dass	die	
einnahmen	aus	der	pferdepension	nur	
ein	 nebeneinkommen	 gegenüber	 den	
eigentlichen	landwirtschaftlichen	akti-
vitäten	darstellen	dürfen.

neubauten	 sind	 für	 solche	 Betriebe	
hingegen	 nicht	 möglich.	 darunter	 fal-
len	jegliche	Infrastrukturen	für	die	nut-
zung	 der	 pferde	 wie	 reitplätze,	 lon-
gierzirkel,	aber	auch	Weideunterstände,	
selbst	wenn	diese	mobil	sind.	

Hobbypferde für	die	nicht	bäuerli-
chen	 hobbypferdehalter	 ist	 es	 weiter-
hin	möglich,	in	der	landwirtschaftszo-
ne	in	bestehenden	gebäuden,	die	nahe	
ihrer	Wohnbaute	liegen,	eigene	pferde	
zu	halten.	die	pferdebesitzer	dürfen	so	
viele	tiere	halten	wie	sie	selber	betreu-
en	 und	 tiergerecht	 unterbringen	 kön-
nen.	 neubauten	 wie	 reitplatz	 oder	
Weideunterstand	 sind	 nicht	 erlaubt.	
hobbypferdehaltung	 bedeutet	 «nicht	
gewerbliche	 haltung».	 das	 heisst,	 es	
dürfen	 keine	 pensionspferde	 beher-
bergt	 und	 keine	 reitstunden	 erteilt	
werden	oder	andere	gewerbliche	akti-
vitäten	erfolgen.

einige	 fragen	 zur	 pferdehaltung	 in	
der	landwirtschaftszone	sind	noch	of-
fen	 (siehe Kasten).	 Wer	 Zukunftsent-
scheide	trifft,	tut	gut	daran,	diese	unsi-
cherheiten	zu	berücksichtigen.

Fazit die	 neuerungen	 bringen	 vor	
allem	den	grossen	landwirtschaftlichen	
gewerben	 erhebliche	Vorteile	 im	Ver-
gleich	 zur	 bisherigen	 gesetzeslage.	
pensionspferdehaltung	kann	sich	zu	ei-
nem	 interessanten	 Betriebszweig	 für	
bäuerliche	pferdehalter	entwickeln	und	

es	 ist	 sogar	 möglich,	 vollständig	 auf	
diesen	Betriebszweig	umzustellen.	eine	
erleichterung,	 die	 allen	 pferdehaltern	
zu	 gute	 kommt,	 ist	 die	 Möglichkeit,	
befestigte	ausläufe	 künftig	 grösser	di-
mensionieren	 zu	 dürfen	 als	 heute,	 im	
Maximalfall	 bis	 zu	 150	m2	 pro	 pferd.	
Bisher	wurde	 in	der	regel	kaum	mehr	
als	 die	 von	 der	 tierschutzverordnung	
geforderte	 Minimalfläche	 von	 12	 bis	
36	m2	pro	pferd	bewilligt.	Was	im	un-
terschied	zu	 früher	künftig	nicht	mehr	
möglich	sein	wird,	ist	das	erstellen	von	
ausbildungsplätzen	 für	 das	 einreiten	
von	 Jungtieren	auf	Betrieben,	die	den	
Status	 eines	 landwirtschaftlichen	 ge-
werbes	nicht	erreichen.		 m

pferdehaltung

Anders	als	Kleinbetriebe	und	Hobby-	
Pferdehalter	können	landwirtschaftliche		
Gewerbe	für	Pferde	neu	bauen.


	D_0215_001-001
	D_0215_002-002
	D_0215_002-003
	D_0215_003-003
	D_0215_004-008
	D_0215_009-009
	D_0215_010+012
	D_0215_011-011
	D_0215_013-013
	D_0215_014-015
	D_0215_017-017
	D_0215_018-019
	D_0215_020-021
	D_0215_022-022
	D_0215_024-024
	D_0215_025-025
	D_0215_026-027
	D_0215_028+030
	D_0215_030-031
	D_0215_031-031
	D_0215_032-033
	D_0215_035-035
	D_0215_036-036
	D_0215_037-037
	D_0215_038-039
	D_0215_040-041
	D_0215_042-043
	D_0215_044-044
	D_0215_045-045
	D_0215_046-047
	D_0215_048-049
	D_0215_050-051
	D_0215_052-052
	D_0215_053-053
	D_0215_055-058
	D_0215_059-059
	D_0215_060-061
	D_0215_062-063
	D_0215_064-065
	D_0215_066-066
	D_0215_067-067
	D_0215_068-068
	D_0215_069-069
	D_0215_070-071
	D_0215_072-072
	D_0215_073-073
	D_0215_074-074
	D_0215_075-075
	D_0215_076-077
	D_0215_078-079
	D_0215_080-080
	D_0215_081-084
	D_0215_085-085
	D_0215_086-086
	D_0215_087-087
	D_0215_088-088
	D_0215_Kleinmarkt



